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§ 27b NÖ KAG § 27b
 NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Die Rechtsträger von bettenführenden Krankenanstalten haben für eine ausreichende klinisch-psychologische und

gesundheitspsychologische Betreuung der Patienten sowie für eine ausreichende Versorgung auf dem Gebiet der

Psychotherapie durch fachlich qualifizierte Personen zu sorgen.

(2) Fachlich quali6ziert sind jene Personen, die eine Berufsberechtigung als klinischer Psychologe, als

Gesundheitspsychologe oder als Psychotherapeut aufweisen, sowie auch Fachärzte für Psychiatrie und sonstige Ärzte,

die eine von der Österreichischen Ärztekammer angebotene und/oder anerkannte Zusatzausbildung für diese

Aufgaben absolviert haben.

(3) Vereinbarungen von zwei oder mehreren Rechtsträgern von Krankenanstalten zur gemeinsamen Erfüllung der

Verpflichtungen gemäß Abs. 1 sind zulässig, solange eine ausreichende Versorgung gesichert ist.
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